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Einkommensteuergesetz vom 16.10.1934 ( NS-Regime )

hier: § 18 Selbständige Arbeit

Zitat: § 18.1.1 Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien Berufen gehören insbesondere die wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erziehende Tätigkeit. (...)
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Einkommensteuergesetz  vom 17.01.1952 ( EStG 1951 )  nach Einführung des Verfassungsgesetzes und Art. 5.3 GG ohne jeden Gesetzesvorbehalt, spätestens mit dem "Mephisto-Beschluss" 1971 des BVerfG hätten die so genannten freien Berufe aus Art. 5.3 ( Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre ) aus dem EStG wegen Verfassungswidrigkeit gestrichen werden müssen...

hier: § 18 Selbständige Arbeit

Zitat: § 18.1.1 Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien Berufen gehören 
insbesondere die wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erziehende Tätigkeit. (...)
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